
Das aktuelle Thema 

Matthias J ahn 
Aufrufe zum Ungehorsam 

Verfahren wegen des Kosovo-Kriegs vor den Moabiter Strafgerichten' 

Gegen die Entunterzeichner eines Aufrufes an Soldaten der Bundeswehr, die am 
jugoslawienkrieg beteibgl waren, den weiteren Einsatz zu verweigern, hat die 
Staatsanwalc.schaJr beim Landgericht Berlin ermitteLt. Ein ErrnittLungsrichter 
ließ Geschtiftsräume von Personen polizeilid, durchsuchen, die zu einer Kampa­
gne gegen WehrpflIcht, Zwangsdienst und Mditiir aufgerufen hatten. Strafbe­
fehle mit EinzelstraJen zwischen JO und 90 Tagessätzen wurden wegen öffent­
licher Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) erlassen. In einem wegweisenden 
Urteil hat das Amtsgericht Ttcrgarten am 2. März 2000 anders als andere Ge­
richte jedoch dAs Vorliegen des objektiven Ta/besland des § T T 1 StGB verneint. 
Der Autor skizziert die Entscheidung im einzelnen. 

Die Red. 

I. Richter in Berlin 

,. Vielmehr muß auch heute mir Strafverfolgung rechnen, wer im Angesicht einer 
drohenden militärischen Auseinanderscrzung an das Gewissen möglicher Beteiligter 
appelliert, sich einem Kriegseinsatz zu verweigem". Daß dieser Befund, nachzulesen 
in der akruellsten Monographie zum Tatbestand der öffentlichen Aufforderung zu 
StraftJIen', eine Springflut instanzgerichdicher Urteile erklären würde, gehÖr( zu den 
vorhersehbaren Konsequenzen des Einsatzes der Bundeswehr während des Kosovo­
Krieges. Der damit einhergehende Versuch, auf der Sekundärebene strafgerichrlicher 
Entscheidungsfindung aufzuarbeiten, was auf der Primärebene politiscb-milüäri­
scher Krisenszenarien an unbewältigten Anteilen übrigblieb, ist nun seinerseits 
gaoz besonders krisenanfällig. So verwunden es nicht unbedingt, daß sich die Srraf­
gerichte als Antwort auf solche Verhaltenserwarrungen mehrhejtl\ch aus dem reichen 
Fundus argumentativer Eotscheidungsweichmacher bedient haben, deren Ergebnisse 
im Folgenden genauer analysiert werden. Aus den zahlreichen Belegen für diese 
Strategie sticht indes das Urteil des AG Tiergarten vom 2. Märl 2000 in der Strafsache 
239 Os 446/99' heraus. Als - leider wenig erfreuliches - Novum in der bundes­
deutschen Rechtsgeschichte wurde hier erstmals die Völkerrechtswidrigkeit eines 

" Ocr TeXl gehr auf e;nen BeiBog de> Ver!. fur die Schrifccnreihc des Marb"rger l,willilS Rech, If"d 
ZIII",,,!lwer<1mWQrTHng zu rück. Der Autor hat vcr.whicdl'n< Angcklagcc in der Berliner Prozeßscrie -
niclH .ber ;0 deI' S,,..,fs.chc '.l9 Os 446/ 99 - v<rleid 'gr. Die Voll!<)«" einiger der ;l. ;,oencn Ertl.'Scheidungcn 
finden sich unter www.rz.uni-fr.\nkfun.ddFB/fbor/jahn/kosovolink.hcml. 

r NOTbert Kis.u/, Aufrufe T.\tnl Ungehorsam und § III S,GR. Gruodred\lliener Einfluß b,·j der hswdlung 
,([,fb,,<n UnrechlS, F "nkrurI u. o. 1996, S. J.l. 

I NScZ-RR 20CO. !6~. 
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490 Out 01 area-Einsarzes unter Beteiligung der Bundeswehr ausdruckJjch festgestellt. 
Erst vor dem Hintergrund der U nzulänglichkcircn in der bisherigen strafrechdichen 
Bewenung von Desertionsaufrufen während des Kosovo-Kricges entfaltet sich frei­
lich die zupackende dogmarlsche Stringenz und argumentarive Kompromißlosigkeit 
dieser Entscheidung: !l y ade; juges a Bedin. Daß die inhaltliche Übe(zeugungskrafc 
des Uneils mir der- derzeit in der Wissenschaft noch kontrovers diskutierren - Frage 
der völkerrechtlichen Zulässigkcir humanitäre( Interventionen steht und fällt, liegt in 

der Natur der Sache. Auch dieser Frage wird nachzugehen sein . 

11. Sachverhalte 

Gegen die 2.8 Ersrunterzeichner eines Aufrufs in der tageszeitung vom 21. April 1999 

unter dem 1itel »Aufruf an alle Soldaten dcr Bundeswehr, die am Jugoslawien-Krieg 
beteilige sind . Verweigern Sie Ihre weitere Beteiligung .. wurden Ermiulungsverfahren 
eingeleiret, die wegen dcs Erscheinungsortes der taz in den Zusrändigkeitsbereich der 
StfUZt>anwaltschafz bei dem LG Ber/in fielen. Dies gilt auch für die weiteren Unter­
zeichner eines Aufrufs in der taz vom selben Tage mit dem konkreten Rar »Berofen 

Sie sich auf Art. 4 Abs. J Grundgesetz oder auf § 2l Soldatengeserl.! Verweigern Sie 
jeglichen Einsalzbefehl! Desertieren Sie!" Nich( ausgenommen wurden auch die 
presserechdich Veranrwonlichcn der taz selbst. Aufgrund eines Beschlusses des 

Errninlungscicluers beim AG Tiergartl!n wurden am Vorrnitrag des 15· Juni 1999 

zudem die GeschäflS- und Nebenraume der Kampagne gegen WehrplHcht, Zwa/'lgs­
dienste und Militär in Berlin-Kreuzberg durchsuche. Gefunden und bcschLtgnahmt 

werden sollten Plakate und/oder FlugbJä[[er mit dem Tile! »ja, Morden«. auf denen 
die Politiker Fischer, Schröder und Scharping abgebildet sind. Der äußeren Aufma­

chung nach lehnee sich das Plakar an die bekanl\re Werbekampagne der Bundeswehr 
zur Rekrucierung von Nachwuchs (Werbeslogan u. a.: »Ja, Dienen«) an. Das Plakat 

enthielt im unteren Teil neben den Logos von »Bündnis 90/D1E GRÜNEN", 
~Bundeswehr" und »SPD« folgenden Text: "Kriegsdiensre verweigern! Desenierr 
aus allen kriegsführenden Armeen! Wir protestieren gegen den Angriff der NATO 

auf die Bundesrepubük jugoslawien! Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste 
und Militär«. Der Ermirdungsrichter beim AG Tiergarten ordnele mil Beschluß vom 
gleichen Tage die Beschlagnahme aller Plakate an. Begründer wurde der dafür er­
forderliche hinreichende Tatverdachr damit. daß die Textpassage »Desertiert aus allen 

kriegsWhrendc:n Armeen! « Angehörige der Bundeswehr zur FahnenfIuchr aufrufe. 
Die in diesem und den taz-Verfahren zunächst erlassenen Strafbefehle warfen regel­
mäßig Einzelsrrafen zwischen 30 und 90 Tagessätzen wegen öffentlicher Aufforde­
rung zu Srrafraten (§ lJ 1 StGB) aus. Teilweise wurde auch ohne Strafbefehlserlaß 
HauprverhandJung anberaume. Bundesweit laufen und liefen wegen vergleichbarer 
Sachverhalte - insbesondere Plakatierungs- und Flugblatrverteilungsakrlonen sowie 
dem Versenden von Flugblättern an Einrichtungen der Bundeswehr - gegen insge­

samt mindeslens 60 Beschuldigte Ermittlungsverfahren . 
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J l1. Traditionen 

Die Vorgeschichte dieser Prozeßserie beginne freilich vor dem April '999. Wenn man 
genau hinsieht, beginnt sie eigentlich schon am 26. September 19! 3. An diesem Tag 
fand in Frankfurt 3m Main eine Kundgebung mit einer Referenrin statt, deren Name 
auch in Berlin einen Klang hat. Rosa Luxemburg haue in ihrer zweistündigen Rede 
am Vorabend des Ersten Weltkriegs die Frage aufgeworfen. »ob wir uns einen Krieg 
ungestraft gefallen lassen müssen«. Wenn den Deutschen zugemutet würde, »die 
Mordwaffen gegen unsere französischen und anderen ausländischen Brüder zu er~ 
heben, dann rufen wir: Das tun wir nicht! «) Die Staatsanwaltschaft erhob wegen 
dieser Äußerung Anklage - man errät es - wegen öffentlicher Aufforderung zu 

Strafcaten. Rosa Luxemburg wurde am 20. Februar 1914 wegen Aufforderung zur 
Gehorsamsverweigerung zu einer Freiheitsstrafe ve.rurreik Ironischerweise wider­
fuhr viele Jahrzehnte später Mitgliedern des Kosovo-Kriegskoalitionsparmers 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ähnliches, als auf dem Sonderparteitag 3m 23. Sep­
tember 1990 ein Aufruf wegen des Golfkriegs veröffentlicht wurde, in dem es htcß: 
"Wenn ihr den Befehl bekommt, in einen Krieg irgendwo auf der Welt zu gehen, dann 
SAGT NETN lind BEGEI-lT FAHNENFLUCHT!«4 Nach bundesweiten Fahn­
dungsmaßnahmen mil Durchsuchungen und Beschlagnahmen hat die obergericht­
liche Rechtsprechungl - mit einer einzigen Ausnahme6 

- wegen § '11 StGB i.V.m. 
§ r6 WStG die Verurteilungen durch die Amtsgerichte bestätigt. Anfang Oktober 
2000 stehen nunmehr in der Sene vor den Moabiter Strafgerichten - rein rechnerisch-
3 S Freispruche 7 Verurteilungen und einer Verfahrenseinstellung gegenüber7• So 
beruhigend das Ergebnis auf den ersten Blick sein mag: Der in der Mehrzahl der 
Verfahren beschrittene Weg, die prozeßentscheidcnde Frage der Völkerrechtswid­
rigkeit des Kosovo-Krieges über rechtsdogmatisch fernliegende Hilfsargumentatio­
nen dahinstehen zu lassen, entspricht nicht dem Gesetz. 

I. »Flucht in den Verbotsirrtum" 

Schon zu Beginn der Prozcßserie halle das AG Tiergarten in drei Fällen, nämlich in 
den Smdverfahren gegen Ingrid Rö>eler, Clemem RonneJeldt und Roland Roth, den 
Erlaß eines Strafbefehls abgelehnt. Paradigmatisch für die nachfolgenden Verfahren 
heißt es im Beschluß vom 28.Juli 1999!: 

-Da die frage, ob die 5rnfraten, zu denen aufgerufen wurde, rechtswidrig oder rechtmäßig sind, 
von dem Beschuldigren und den übrigen ,ErsLUnLerzeichnern, anders beanTwortet wird als von 
der Staals.1nwakschaft. ohne daß man ~ber die Dogmatik dieser Überlegungen in diesenl 
Zusammenhang als abwegig bezeichllen kann, kann hier nicht nachgewiesen werden, daß der 
Beschuldigte und die übrigen .Erstunrcrzei.::hner< vorsätzlich zU rechtswidrigen Straftaten 
aufgerulen hot/haben •. 

} Zil. n. Ki5ul (Fn. I). S. I J. 
4 Xi."d (Fn. I), S.jO. Zu den Gru"dproblcm~n solch,·r Verr.hr~n ausführlIch Ha,,,·Ulri,h f'~cffgcn . Über· 

legungen ~" § "151GB - wirklich ein j~nusköpligcr TalbCSl~nd?, FS-fhn"k ('999). 59' (6'IIL). 
j ß~yObLG NJW '994. )96; OLG Koblen, OlGS, Nr. ~ W § "\ SIGß. ZusL}oaclnm Blall, Golfkrieg und 

F,hncnfluchl, DuR '99'. '0. 
6 OLG KMlmllie NStZ '99}. JS9 (J90) . 
7 Vgl. ,,,eh Nico RlChicr, Verdumm t in alle Ewigkeit, S2 v. J . l'cbruar ">oe, S. J ,; Roland Ro/h. W,·nn 

S"utS3.nw:ilte kein WOrt üb<"' die Verfassung verlieren. PR v. R. Februar 1000. S. S. Helm,,( Kr"m".,. . 
• StUfrtcht iSI schlichrweg nicht politisch - . Betr. Justiz 1000. lCO; H:lmme·rlMay,·Smger, Der Kosovo­
Krieg vor dem In'emal;onalen Goriehlshof, NJ 1000, ,() (po). 

S AG Ti"garten - '7' es 80j/99 - Besehl. v. 28 . Jull '999. S.l. 
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Daraus folgerte das Gericht., daß »die subjektive Tatbestandsseite nicht erfüllt iS(,,9. 

Warum aber der hinreichende Tatverdacht (§ 40& II StPO) verneint wurde, ist bei 
dieser Argumentation nur:w erahnen. Denn wenn nicht nachgewiesen werden kann, 
daß die Unterzeichner »zu rechtswidrigen Straftaten aufgerufen ( ... ) haben~, häue 
sich am Ergebnis etwas geändert, wenn sie zu rechtmäßigen Straftaten aufgerufen 
hätten? Kaum, denn eine rechtmäßige Straftat ist begriffslogisch nicht denkbar. Der 
Strafrichter hat wohl gemeint., die Beamwortung der Frage, ob der Krieg im Kosovo 
rechtmäßig oder rechtswidrig war, dadurch umgehen zu können, daß er diese Frage 
einfach dahinstehen läßt und mit strafrechtsdogmatisch unsinnigen, teilweise an­
fängerhaften formulierungen die subjektive Tatseite und/oder das UnrechtsbewußI­
sein verneint'o. So bleibt in der Prozeßserie generell dunkel, ob im Falle einer 
kontrovCTs diskutierten Rechtsfrage wie der Völkerrechtswidrigkeit des Kosovo­
Krieges schon der gern. § 16 I StGB erforderliche Tarbestandsvorsltz bezüglich 
des Merkmals "rechtswidrig"" oder nur das für schuld haftes Handeln erforderliche 
Unrechrsbewußtsein wegen eines Verbotsirrturns nach § 17 S. I StGB verneint wer­
den soll, wobei einige Entscheidungen von einem bei gehöriger Gewissenanspannung 
vermeidbaren", andere hingegen von einem unvermeidbaren'! Verbotsirnum aus­
gehen. Die Beantwortung dieser dogmatisch in der Tat interessanten Frage mag 
freilich oHenbleiben, denn darauf kommt es, wie noch zu zeigen sein wird, nicht 
;jn. Immerhin wurde in diesem Kontext auch festgestellt, daß es sich bei der Völker­
rechtswidrigkeit des Kosovo-Eins;jtzes um eine kontrovers diskutierte", .höchst 
umsu;ttene« 'I Frage handele. In anderen Entscheidungen liest man, daß die Auffas­
sung, der Kosovo-Krieg verstOße gegen geltendes Völkerrecht, "im Vordringen 
begriffen und mehr als gut vercre[bar6C'~ isc, was ~angesichts der Regeln des klassi­
schen Völkerrechts ein naheliegender Schluß«'7 sei, der sich aufdränge's. Jedenfalls 
handele es sich aber um eine »durchaus ernstzunehmende Rechtsmeinung« 19, da eine 
»formal juristische völkerrechtliche Legitimation für den NATO-Einsatz nicht be­

standen hal«lO, was zur »objektiv bestehenden Zweifelha.ftigkeir der Rechtmäßigkeic 
des militärischen Vorgehens gegen Jugoslawien«" führen mußte. Der Mut., die 
Völkerrechrswidtlgkeit positiv festzustellen, hat hier freilich gefehlt. Ein Beobachter 
har dazu gemeint., daß "die Gedankenlosigkeit des Landgerichts im Rechtsbereich der 
Zielgenauigkeit enLSpricht, mit der die NATO ihre Bomben über bewohntem Gebiet 

9 AG TiergarUn (Fn. 8). 
10 Solche Obcrfl.1dllichk~it ~ußen sich nichl ~ulcl[l luch in spo~i"llcn RcchlSfigurcn de, Moabitn Land­

rechls wie tlW' der .!tum, nen [ntervcnlion. (LC 8fT/in - S0.l Qs 14/99 - Bc<chl. v. 'l. M.{7. !O<Xl, S. 8). 
II 50 AC Tiugartm - '7' D, 761199 - Un.. v. ,. Febru.r lOoo, S.~; AG Ti.rgarren - '79 es 7)6199 - Uno V. 

17.Janu>T iOOO, $. [2 Ir. LG Bec/in - \OZ Qs 14/99 - Besehl. v. I}. Marz lOCO. S. 'J schhcßI .ueh einen 
ErI"ub nistatbcslan dsirrlum ~nalog § ,6 SIGB nichl aU'. 

" LG Ber/In - j 0 1 Qs 'J 8/99 - Beschl. ". 1 6. S~p"mbcr , 999, S. I f. = B~Ir. Justiz 200<>. 108. 
'} AG Tiergdrun - l4S Ds 7J9/99 - Un. v .• S. M.rz lCOO, S.9 f.; AG Tierg4rtrn - l~~ es 67~/99 - Un. v. 

'6.J.nuar 1000, S. S ("lIcrdings nUr bC2.0gcn auf di~ Aufforderung zur Gchors,msverwcigcrung n,ch § '0 

W51G) und - obiur diCUt - AG Tierg~r/en - • S4 es 1180199 - U n. v. 9. Marz 1000. S. '4; AG Ticrgarun­
'52 es 8ö,199 - Un. v. s.].nuor 1000. S. 9. Ein Uneil (AG Tingar/en - ,81 es 9' SI99 - Uno v. :8. M:.,z 
1000, s. 5 ff.) ging ·~bwcgigcrwcis" ~ogar kumula.tl" - nicht nur im Sinnc;, ~ iI1cr nichl-t r.l.gl.'nd c[l Hilfs­
~rw,gung - von einer Rcchtfenh;ung aus An. S 1 GG und dem Vorl iegen e ine, 1Jnvnm"idb,\r"n Verbots· 
Irnum~ l.Us. 

'4 LG B.,lin, Ben. Justiz 1000, 20S. 
I S LG Bl!rlin - S \4 Q, sohoco U. S lflooo - Be~chl. v. lR. Apnllooo, S.9. 
16 AG Tiergarlen - lsB es '009/99 - Un. \'. l7. j"nuar 1000, S. 7· 
'7 AG Tiergarten - lS4 es "SO/99 - Urr. v. 9· M~rz 0000, S. f I. 

,8 AG Tiergarten -'51 es 99,199 - Uno v. ' 9. N ovember '999, S. j. 
'9 AG Ti"ganen -16). Ds 704)99- Un. v. 7. Februar 1000, S. 7 undAG Tie rg4T Ier1 - .6}l D, 7' 5/99- Un. , .. 

2 ';. MirL 2.000 , S. 8. 
'0 AG TiergaTte n - '4 S Ds 7 }9199 - Un. V. ,So Ma" 1000, S. 9· 
11 AG 71ergarun - 's 4 es 1'94/99- U Cl. \'. '0. FcbrUlr iooO, S. 7 sowie AG TurgaYlen -154 es I:So/99, Uno 

V. 9. Mirz 1000, S.9. 
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ausgestreut hat~ (Helmut Kramer). Insbesondcre die Staarsanwalrschafr bei dem LG 
Berhn ließ sich freilich durch solche Vorhaltungen über juristische KoUateralschäden 
nicht von ihrem Rechrsstandpunkc abbringen. In den über weite Teile worrlautidenti­
sehen Beru(ungsbegründungen findet sich dutzcndfach jener Texrbaustein, nach dem 
die Frage der Völkerrechtswidrigkeit des Kosovo-Krieges dahinSTehen könne, denn 
deren Enrscheidungserheblichkeit würde vorausseucn, .. d'-Ss die militärische r nJer­
vention der NatO - deren Völkerrechtswidrigkeit unterstellt - den Charakter einer 
Handlung (gehabt) hat, die dazu geeignet und bestimmt ist, das friedliche Zusam­
menleben der Völker zu stören«". Der Kosovo-Einsarz habe aber allein das Ziel 
verfolgl, einen Völkermord an den Kosovo-Albanern zu verhindern. Der Leser wäre 
vielleicht gespannt darauf, eine Antwort auf die Frage z.u bekommen, wie groß­
Ai\ehige Bombardements ziviler EinrichtUngen aus mehreren tausend Metern Flug­
höhe bei vielen von dieser Maßnahme BeuoHenen nicht doch den Eindruck erweckt 
haben könnten, hier passiere gerade etwas, was sehr dazu geeignet Lind bestimm! war, 
ihr friedliches Zusammenleben - vielleicht sogar ihr Überleben - zu stören. Eine 
Antwort darauf sucht man - natürlich - vergebens. 

2. "Flucht in die WechseLwirkungslehre" 

Auch die zweice Vermeidungssrraregie der Berliner Justiz, die man als »Flucht in die 
Wcchselwirkungslehre~ bezeichnen könnee, kann nicht befriedigen. So hat das AG 
Tiergarren einen weiteren Erslunrerzeiehner des taz-Aufrufs, Wilfried Kerntke, be­
reits mit Uneil vom 4. November 1999') freigesprochen . Der Freispruch erfolgte, da 

der ausführlich begründete Aufruf durch das Grundrecht auf freie Meinungsäuße­

rung gedeckt sei. Es sei unsinnig. eine recluliche Argumentation zwar dem Leser 
vorstellen, aber die logisch daraus folgende Handlung - Fahnenflucht - dann nicht 
mehr benennen zu dürfen. Danach müsse das die Meinungsfreiheit beschränkende. 
aJ1gemeine Geserz - hier also § I [I StGB - im Lichte der besonders herausragenden 
Bedeutung der Meinungsfreihejt für ein demokratisches Gemeinwesen interpretiert 

werden, wobei das Grundrecht aus Art. 5 I GG im Zweifel den Vorrang genieße. Dies 
ge Ire jedenfalls d:!/ln, so eine hübsche Formulierung desAG Tiergarten''', wenn es sich 
- wie beim NATO-Einsatz im Kosovo - um eine in der Öffentlichkeit "intensiv, 
extensiv und zum Teil auch sehr emotional" diskutierte Frage handele und es wegen 
der damit einhergehenden ~media[en Reizüberflutung« drastischer Äußerungen be­

dürfe, um überhaupt Gehör zu finden. Richrig daran ist, daß das Ziel der Emumer­
zcichncr in der Regel war, andere durch die Wahrnehmung eines Grundrechts - das 
der freien Meinungsäußerung - dar:!uf hinzuweisen, daß sie wiederum Rechte - das 
der Kriegsdiensrverwe.igenmg und/oder der Befehlsverweigerung bzw. Entfernung 

n Selbst in d.r Dcrulungsb.~rundunb in der Str~f .. che L}9 OS 446/99, wo die StA bei dom LG B"lin die 
eh"nce geh,bt hätte, ummilldb3r .uf die ausdnickliche Feststellung der Völkcrrednswid,igkeit durch 
d .. AG Tierga.rull w re.gieren, findel sich wieder nur dieser Textbaustein (a.O., S. 5 f.). Diese Obcr­
fbehli chkeit iSt zwor (ormalllicht"I;U be>nst.mden (Nr. I56! RiStßV). E.ntwickelte man hingtgen ouch für 
d.s Rechtsmittel cl"r Berufung aus Nr. '56 n a.E. RiStßV eintn allgemeinen Rcchtsged",ken, wenn nu< 
ReehLSlr.gen zu "n".heiden sind. sprich. vieles dafür. daß solche (onnut~rmäßigcn Bcrufullgsbcgr,tn­
dungen den Sinn und Zweck je'ler Verwal.ungsvorschril, verfehlen. 

'3 NStZ 1000, '44 = NJ 1000, ' 59= Bctr.]u.<tiz 20CO, 103. Auf der gleich"n Liniclicgen u. 3. LG B .. /ill- 566-
5/00- Ur!. v. ). Augu," 1 000, S. 6 H. und AG Tierg,mcn -1j4 es 1280/99 - Uno V. 9. M.r7. 2000, S. 7 fr.;AG 
Tingdrun - '\4 es 1>94/99 - Ur .. v. '0. Fcbrulr loeo, 5.6 ff.; AG Tiergarlen - 178 eS 7~ S/99' Ur!. \'. 
t 3.J.nll.r 2COO, S. 6; AG Tingarlen -! S 1 C. 88 ,/99. Un. v. 5. Ja~uar 1000, S, 8 (I.; AG Tiergarten - 153 es 
99'/99 - Ur!_ v. '9- No\'cmber 1999. S+ 

'4 Seidt Zil.llC bei AG T.~rgarlW - 1SI es 9t8J~9 - Uno v_ 18. Mir, 2000.5-1. 
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494 von der Truppe beim nichügen Befehl - hätten und diese ausüben sollten. Für den 
Bereich der Meinungsbildung bei politischen Auseinandersetzungen bedeuret dies 
bekanntlich, daß der srra/rechtliche Schutz gegenüber dem für eine freihcidiche, 
demokratische und pluralistische Gesellschaft schlechthin konstiruierenden Grund­
recht der Meinungsfreiheit zurückzutreten hat. Andernfalls würde die Gefahr einer 
Lähmung oder Verengung des Meinungsbildungsprozesses drohen's . Eine Auslegung 
der 5trafvorschrihen als allgemeine Gesetze i.S.d. Art. 5 IJ GG, die an die Zulässigkeit 
öffentlicher Kritik in politischen Auseinandersetzungen überhöhte Anforderungen 
stellt, ist daher mit dem Grundgesetz nicht vereinbar'6. Das Ausweichen zahlreicher 
Urteile in den Gru I1drechtsbereich ist allerdings - so richtig die Grundtendenz der 
verfassungsgerichclichen Rechtsprechung isr - scrafverfahrensrechtlich k:wm haltbar. 
Denn vor der Frage der verfassungsrechdichen Anforderungen an eine strafgericht­
liehe Verurteilung muß zunächst einmal geklärc werden, ob überhaupt strafbares 
Unrecht vorliegt. Diese Feststellung ist ureigenste Aufgabe des Tatrjchters auch im 
Bereich des § I' 1 5tGB'7. Die Methode des Dahinstehenlassens aus verfassungs­

rechtlichen Gründen verfehlt hier letztlich die Anforderungen der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Auslegung und Anwendung des ein­
fachen Rechts zunächst einmal Sache der Fachgerichte ist,$. Geschieht dies nicht, 
muß ein solches Urteil spätestens im Revisionsrechtszug aufgrund eines Darstcl­
lungsmangels aufgchoben werden. So ist eTWa im Bereich des Rechts der persönlichen 
Ehre anerkanm, daß die Frage des Vorliegens des Tatbestandes nicht mit dem Hinweis 

auf das Eingreifen des aus § 193 StGB folgenden Rechtsgedankens und/oder der 
Wechselwirkungslehre aus An. 5 I GG dahingestellt bleiben darf' 9. Warum diese 
Grundsätze für das Äußerungsdelikt des § I1 J StGB keine Anwendung finden 

sollten, ist nicht ersichtlich. Feslzuhalren bleibt, daß solel" Idiosynkrasien zwar 
den Fall erledigen, nicht aber das Problem. 

IV. Lösungen 

Damit verenge sich die zentrale Fragestellung auf das Problem, ob bei einem Aufruf 

zur Dcserrion überhaupt der objektive Delikm.athestand des § I' I 5tGB vorliegt. Die 
SchriHe, die das AG Tiergarten im wegweisenden Urteil vom 2. März. 2000)0 zu der 
zutreffenden Verneinung dieser Frage geführt haben, nehmen ihren Ausgang in § 11 J 

StGB (1.), führen dann über § (6 W$tG (2.) in § 'I SoldaeenG (3 .) und von don in das 
Völkerrecht, wo die möglichen Erweiterungen des positiven Rechts bei dem Rechts­
problem sog. »humanitärer Interventionen« gestreift werden. 

'I BVcyfGE H, '29 (! 39)j 60, 1}4 ('4'); BV"jG NJW ' 99 ', 95· 
,6 BVerfGE 4'. !6] (!70)' 68, 116 (~}o). 

'7 Thu,OLG NStZ '99S. 44!· 
.8 BV"fGE .0, !6, (,861.); 96, 44 (S') . ZusL Vrrf Anm. zu Br.rlVerfGH v. ,1. Fobruar '999, JR loe~. }9' 

(}~of.). 

'9 BayObLGSI "S}, }l (}l); OLG Köln NJW '964." u ; Trondlel fischa. 49· Aufl. !.999. § !.9J StGB. Rdnr. 
l. 

)0 Fn.l, 
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I, § III I StGB 

Vorausserzung für die Erfüllung des objektiven Tatbestands der Vorschrift und damit 
für eine Verurteilung ist ei.ne Bezugs(at. Hier hängt alles daran, ob mit den öffent­
lichen Aufrufen l'.Um Ungehorsam zu einer rech15widrigen Tat (§ // I Nr. 5 StGB) 

3ufgeforderr wurde. Diese könnte in 

2. § 16 [ WStG)' 

zu sehen sein. 

a) Echtes Sonderdelikt 

Grundsätzüch muß der T.lter der Fahnenflucht Soldat der Bundeswehr}> sein, weil 
ansonsten d:ls Rechtsgut des § ! 6 WStG, das von der herrsc.henden Auffassung)) in 
der »Funkcionstüchrigkeit der Bundeswehr" gesehen wird, überhaupt nicht gefährdet 
sein kann. Schon beim ersten Merkmal der Vorschrift über die Fahnenflucht beginnen 
aber die rechtlichen Schwierigkeiten, die in den bisherigen Berliner Verfahren eher 
unterbelichtet waren. Eine Aufforderung i.S.d. § III I StG B kann nämlich nur dann 

vorliegen, wenn die Tathandlun.g überhaupt geeignet gewesen wäre, Soldaten der 
Bundeswehr zu erreichen. Die Aufforderung muß also zumindest in ihren Einfluß­
bzw. Wahrnehmungsbereich gelangt seinH . Daher sind solche Feststellungen im Falle 
des möglichen Aufrufs zur Fahnenflucht im tatricluerlichen Uneil unumgänglichl! . 
Blieben entsprechende Kliirungsversuche ohne Erfolg, käme - bei entsprechendem 

Tatentschluß - nur eine Strafbarkeit wegen Versuchs nach § ! I/ 11 StGB in Becracht. 
Konsequenterweise gehr auch die 73 . StrK des LG Bcrlin)6 davon aus, daß der 

Desertionsaufruf in der taz vom 2!. April ! 999 schon deshalb nicht Aufforderung 
zu einer Straftac gewesen sein könne, w<!il Soldaten nicht zum typischen Leserkreis 
der taz gehöreen. Außerdem sei :luch ein zufalliges Wahrnehmen von am Kiosk 
ausliegenden taz-Ausgaben auszuschließen, da der Aufruf nicht auf der 1itc\seite 
erschienen war. 

b) »Bewaffneter Einsatz« im Kosovo? 

Läßt man diese intrikaten BewcisprobJeme einen Moment beiseite und wendet sich 
dem nächsten Merkmal des § 16 1 WStG zu) ist zu fragen, was unter einem »be­
waffneten Einsacz« zu verstehen ist. Die Literatur l ' belehre uns darüber, daß hierunter 

}T »"Wer eigcnm:ichrig seine Truppe oder Dicnsmel lc verläßt od"r ihr fernbleibt, um sich der Verpllichrung 
zum WehrdienST dauernd oder für die Zeil eines b(waffneten Einsalzes zu el1 12iehen ( ... ), wird mit 
Freihe itsslr.le bis ~u ftini lah ren bCSlrJft". 

)2 Eine gewisse Erweill'rung ~rl3hn der T;ilcrkrcis dadurch. daß ub cr An. 711 Nr. 4. IIT dcq. 51 RÄndG i.d.F. 
des Art. 147 EGS,G·B '974 (BGB!. I, S'176) auch NATO-Soldaten enaßI sind. 

H Erb,/Kohlh.as-Ri~gcl, StnlR N~benG, S,ond t j I . Lfg., ~ ,6 WStG. Rdnr. 2:jOdC),im Sd,ö1L1 Erie Lingen<. 
WehrsmfG, j. A. '98&, § 16 WStG. Rdnr. 4 m.w.N . 

)4 Leip,ig,'r K,)rnmen,u--v. 8ubnof/, 'J. Auf!. '994, ~" ) StGIl, Rdnr. S. 
)5 Ki.s,e/(I'n. I), 5'5' in I'n.I ;6. A. A. BayObLGSI '99), ,6& ('70ff.). 
)6 In den - noch unveröffentlichten - Beruiungsuneilen vorn 7.Juli ,CI.Xl im Slr~ fverfahren gegen Brigil/e 

KIAß sowie vlIm 14.Juli 1000 in' Verfahren gegen Conni KirJ' georg-8ag. Ahnlieh 'Ut" LG Bedin - 569-
60/00 - Un. v. 6. Sep~mbcr 2000. S. I): . Im ubrigen hötte es seitens der Anklagebehorde Im Hinblick auf 
§ 111 Abs. 1 5tGB der Darlegung bcdurfI, ob und in welchem Umbng der Auffo rderung übtrh>upl Folgt 
geleistet oder diese von den eigentlichen Adr('ss aren igl'oritn wurde<. 

)7 Sc),ö/zILingcns (fn. jJ), ~ 16 WSIG, Rdnr. 18: Rillen, WthrsmfG, '9S g, § 16 WStG. Anm.). 
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nach der amtlichen Begründung zum Wehrsrrafgesetzbuch und in Anlehnung an den 
früheren § 69 II MSrGB eine vorübergehende Entfernung von der Truppe nur für die 
Dauer eines Krieges, kriegerischer Unternehmungen oder innerer Unruhen zu ver­
stehen ist. Strafbar ist Fahnenflucht nach dem wehrl(rajrechtlichcn Schrifttum also 
nur im Krieg oder bei inneren Unruhen. Dies ist, betrachtet man das Rechtsgut, auch 
folgerichtig. fnsofern ist aber die strafrechtliche KommentarliteralUr oberflächlich, 
heißt es doch dort. *Aufrufe an Armeeangehörige zur Verweigerung des dienstlichen 
Einsatzes in Kriscngebietcn,,)~ seien gern. § 11' StGB strafbar. Doch das ist jedenfalls 
für § 16 WStG falsch, denn es geht gar nicht um einen beliebigen dienstlichen Einsatz 
- etwa zur logistischen Vorbereirung für den ungewissen Fall eines zukünftigen 
Krieges oder nach einem Krieg im Rahmen von friedenssichernden Maßnahmen-, 
sondern nur um die konkrete kriegerische Unternehmung im Ausland. Allein: Wurde 
der deutschen Öffenclichkeit nicht immer aufs Neue wieder versichert, daß es gar 
nicht um einen Krieg oder eine kriegerische Unternehmung im Kosovo gehe? So 
erklän Bundeskanzler Schröder schon am Abend des 24. März in seiner Fernsehan­
sprache: 

.( ... ) heute abend haI die NATO mir Luflschlägen gegen milit~rische Ziele in Jugoslawien 
begonnen ( ' .. ) Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Losung im 
Kosovo auch mir militärischen Milldn durchzusetzen. ,, )' 

Insoweit konsequenc, tritt Bundeskanzler Schröder auch zwei Tage später, am Freitag, 
dem 26. März 1999. mit folgenden Worten vor den Deutschen Bundestag: 

"In der N~chl zum Donnerstag h.l die NATO mil Lufcschlägcll gegen militärische Ziele in 
Jugoslawien begonnen .• 'o 

Und zwischen Bundesveneidigungsminister Rudol! Scharping und einem Abgeord­
neten kommt es schon am 15. März r 999 im Bundesrag zu folgendem WoftWcchsel: 

-Die militärischen Aktionen der NATO ((im stenographischen Protokoll finder sich nun ein] 
Zwischenruf [von) H"ns-ChriSlittn Smjbe/e (BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN): Der Krieg!) sind 
Ergebnis und Endpun.kl langer Bemühungen vieler Monate, auf friedlichem Wege :w einem 
Abkommen w kommen, das den Menschen im Kosovo cin friedliches Leben ermöglichen 
sollte.«" 

Diese Sprachregelung wird auch im Laufe der Eskalation des Konflikts konsequent 
durchgehahen. Nun könnte. man sich auf den Standpunkt stellen, daß Politiker die 
Tragweite ihrer Formulierungen nicht immer ganz überblicken. Doch auch der 
Generalbundesanwalt weist in seiner Einstellungsvertügung vom I.j . April, 999, in 
der die Aufnahme von Ermittlungen wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80 
ScGB, Art. 26 I GG) gegen Veranlwonliche der Bundesregierung abgelehnt wird. auf 
folgendes hin: 

"Ocr militärische NATO-Eins:l!7.. erweist sich als ultima ratio gegen die ,mßgcblich von der 
jugoslawischcn Staa{sführ-ung zu vCr.l.nrworrende Friedcnssrörung im Kosovo. Er bezweckt 
letzclich die Wiederherstellung des Friedens in du Krisenregion, indem erkLirrcrm~ßen eine mit 
diplomatischen Mitteln zu rindende friedenssch:dfende und friedenssichernde Lösung befördert 
werden soll.." 

Was schließen wir daraus? Einerseits, daß wir einen Krieg hatten, der .,weder erklärt 
noch offiziell so genannt worden ist,,<). Dann muß man aber auch konstatieren, daß 

.>8 LK·v. B"bno/J (rn. )4). § " 151GB, Rdnr. H ,. 
19 WonprOlokol1 der Erkl~rung d.s Bundesb nzlcrs Lur Lage im KO>ovo vom '4- M,rz '999· 

40 Plenarprol. 14Jl' v. ,6. M~rz '999,5. 'j7" 
4] P[e'Mrprol. 14J10v. 'j.Mon ' ~~9 ,S . 1414 · 
4' GBA Einstcllullgsvfg . .l ARP 86199-'\ v. '4. April 1999· 
41 RJ<{),:gn Zuck. Ocr Krieg gegen Jugosl>,,·;.n, Z RP 1999. U\. Dcr Bq;nff des Kriege ist im übrigen ein­

äußerst umstrittener - Red)/5bcgriff. bei dessen Auslegung sich zwci Auffassungen unversöhnlich gcgen-
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A ufrofc gegen Aktionen, die nie h t 1.umi ndesc die Qual ität einer kriegerischen U flter­
nehmung haben, von § 16 WStG nichr erfaßl werden. Da § 16 WStG ein Strafratbc­
stand ist, gilt für iM das slrafredl\liche Analogieverbot des Art. 103 II GG, § 1 

StGB. 

c) Verbindlichkeit des Einsatzbe/ehls nach §§ 10, 11 SoldatenG 

Doch selbst wenn man - wie das AG Tiergarten impliz.it und im Ergebnis natürlich 
auch zu Reche - von einer kriegerischen Auseinanderse(zung ausginge, endiele die 
Strafbarkeit nach § 16 WStG, wenn es sich gar nicht um eine Fahnenflucht gehandelt 
haben könnte. Dies könnte sich daraus ergeben haben, daß der Einsatzbefehl an die 
Soldaten der Kosovo-Truppen unwirksam war, denn der Verpfliehrung zum Wehr­
diensr i.S.d. § 16 WStG kann sich der Tä(er nur insoweit entziehen, als diese auch 
!aCsächlich besteht. Nach § 10 IV SoldatenG ist nun aber ein Befehl an einen Soldaten 
der Bundeswehr auch dann rechtswidrig, wenn er völkerrechLSWidrig ist. Die Regeln 

des Völkerrechts, die damit gemeint sind, sind alt jene, die nach Am. 25, 59 n GG 
auch Bestandteil des Bundesrechts sindH . Nach den allgemeinen verwaltungsverfah­
rensrechtlichen Grundsätzen bedinge zwar die daraus erwachsende Rechtswidrigkeit 
des Einsatzbefehls allein noch nicht seine Unwirksamkeit. Entsprechend § 44 I 
VwVfG ist dafür die Nichtigkeit des Befehls Voraussetzung. Es sind nun aber 

insgesamt drei Nichrigkeitsgriindc in § J t I, II SoldatenG - wie auch in der suaf­
rechtlichen Konkretisierung des § 22 1 WStG - ausdrücklich erwähnt, nämlich u. a. 
(aa) wenn der Befehl die Menschenwürde verletzt oder (bb) wenn durch seine 

Befolgung eine Straftat begangen würde. Der Soldat darf den Befehl im Falle der 
Nichtigkeit also gerade niehe befolgen. Insofern sind die rechrliche Begründung des 

Schuldspruchs gegen Martin Singe· l und der Beschwerdebeschluß in der Strafsache 
gegen Karin Maria Dorre,6 haltlos. Ob der Krieg völkerrechtswidrig gewesen sei, 

könne danach dahinstehen. Jedenfalls habe es nicht in der Kompetenz des einzelnen 
Soldaten gelegen zu entscheiden, ob er einen Befehl befolge oder nicht, wenn eine 
Mehrheit des Deutschen Bundes~ages einen Einsatzbeschluß gefaß( habe, die Zu­
stimmung der Natostaaten vorliege und das Ziel des Krieges nicht nur Landnahme 

oder sinnlose Zerstörung sei. Doch ein nach § 11 SoldarenG ganz oder teilweise 
unverbindlicher Befehl berechtigt den Untergebenen, nach vorangegangener Remon­
stration den Gehorsam zu verweigern 47 . Von ihm wird also mitdenkender Gehorsam 
verlangt·~. Wenden wir uns also daher zunächst den geschriebenen Nichcigkeics­

gründen zu: 

überstehen, nänllich diejenigen, die im Anschluß an die Lehre VOn Kcl,en Krieg als Handlung verstehe n, 
und dieienige n, die Krieg im Gelol~ von GTOliw .\1$ StalU~ interpretieren. Es gi bt . lso fe indlicho 
Hlndlungen ohno Krieg und Krieg ohne feindliche H,lldlungen, vgl. D01lald Dinu, Der Einfluß \"on 
Kri egsbegri ff und Waffenstillstand.'·em,,!; auf das Kriegscode im modernen Völkerrecht, Diss. München 
'9jJ, 5.11 rr. 

H Vgl. Werncr Sc!"raIR,.r!hlrd AI/!. Sold.unG, 6. Aul1. t988, § 10 SoldatenG. Rdnr. 4ß; Wdhlur Filrsll 
HOrH Amdl. SoldatenG, § tO SoldatenG. Rdnr. I'). 

45 AG TU?rgdrten - 177 Ds 74)/99 - Un. v. '7. November '999. S. 7 H. = NStZ-RR 1000, toS = Betr. Just;], 
1000, !C'). 

46 LG Ru/in - jo> Qs t 4/99 - Bc-<chl. v. I J. M~r.l 2=, S. 8. 
U BGHSI \9, 1)! (1)1); ScherCTI AI!! (rn. 4~), § t t Sold~t.nG, Rdnr. '9. 
48 Richtig d.her AG 7icrgaTIt/! - 157 es 1009199 - Uno v. '7.J,ouar 1000. S. S. 
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aa) Menschenrechtswidrigkeit 

Nach dem Wordaur des § I! SoldatenG ist hier zunächst die Variaore des »menschen­
unwürdigen Befehls" einschlägig. Es ist unsrreitl~9, daß VerletZung der Menschen­
würde in diesem Sinne nicht nur Verletwng der Würde der Untergebenen, sondern 
auch Dritter, von der Befehlsausführung Betroffener meint. Rechtlich gesehen liegt 
hier also das Verbindungsglied zwischen der konkreten Kririk an der Kriegsführung 
der NATOIWEU und der Strafbarkeit von Aufrufen, diesen Kriegseinsatz zu unter­
lassen. Die Frage, ob einzelne Angriffshandlungen (Bombardierung von Wohnge­
bieten, Fernsehsendern, der chinesischen Botschaft usw.) verhältnismäßig waren, 
hätte hier enrscheidungserhebljch werden können. Bezeichnet man das Ziel, die 
Verhinderung des weiteren Mordens im Kosovo, als legitim, so ist das eingesetzte 
Mittel der Flächenbombardierung zur Erreichung dieses Zieles aber wohl untauglich, 
wie der Kriegsverlauf beinahe räglich aufs neue gezeigt hat. Das Bombardement der 
dicht bevölkerten Gebiete Jugoslawiens und der EinsatZ hochwirksamer Munition­

u. a. abgereichertes Uran - sowie von Anti-Personen-Waffen sind Ausdruck einer mit 
»humanit.ärer Intervention« unvereinbaren Praxis. Darüber hinaus brachten Bom­

benangriffe aus einer Höhe von 5 000 m unausweichlich Zivilisten in Gefahr. Mitte 
Mai 1999 mußte man nach offiziellen, wenn auch mit einer gewissen ZUrUckhalrung 
zur Kenntnis zu nehmenden Angaben durch dieses Vorgehen von [200 getöteten 
Zivilisten und 4 500 ernstlich Verwundetert ausgehen<o. Diese Operationsweise zielee 
wdenl ausschließlich darauf ab, Risiken für das kämpfende Person<\1 und das einge­
setzte Material zu verhüten. Daher waren die Flächenbombardemenrs jedenfalls nicht 
erforderlich, so daß es auf ihre Angemessenhei[ vor dem Hintergrund einer stets 
verborenen Abwägung »(serbisches) Leben gegen (kosovo-alba.nisches) Leben« nicht 
einmal ankommen würde, denn 

"wer durch Bombardements unge~ahlte Unschuldige tötet, fl:ächendcckend Industrieanlagen 
und Versorgl.lngssyslcmc der Bevölkerung zerslon, gleichzeitig aber absichtlich den Prasiden ­
tenpalaSl nicht angreift und ,ich kategorisch weig~rt. Bodenlruppcn einzusetz en. die einzig 
gezielt gegen die wirklichen Aggressoren hätten vorgehen können, kann k~um für sich in 
Anspruch nehmen, das mildeste Mille! g ew~hlt und damit 'strikt. nach dem VerhälrnismCißig­
keirsgrundsalZ gchandeh zu haben. <'. 

Zu diesem Argumentationsstrang verhält sich das AG Tiergarten nicht ausdrücklich. 
Hier liegt freilich ein potentielles Einfallstor für - auch beweisrechdich sehr an­
spruchsvoUe - catrichcerliche Feststellungen. Daß die Praxis sich scheut, dieses Tor zu 
öffnen, versteht sich dabei beinahe VOn selbst. 

bb) Begehung einer Straftat 

Ebenso interessant, wenngleich bisher ebenso wie die Variante des "menschunwür­
digen Befehls « terra incognita vor den Moabiter Scrafgerichte", ist auch die Variante 
der ~Begehung einer Straftat" durch die Befolgung eines Kosovo-Einsatzbefehls. 
Nun kann insoweic die Frage, ob die Soldaren durch die Befolgung des Befehls 
Beihilfe zum Völkermord (§§ noa, 27 I SrGB) oder zumindest zum Angriffskrieg 
(§§ 80, 27 I SrGB) geleistet haben könnten, offenbleibenI'. Denn nach dem Schutz­

prinzip des § J a II WStG sind schlechthin alle Auslandsdelikte deurscher Soldaten 

~9 fu·"UArndt (I'n.«). § 11 SoldatenG. Rdnr. 7 • .E-
10 Anglben im Wor\"protokoll der öf(cn dich~n Sil~U !lg des JGH in Dtn H ~ag >.1l1 10. Mai '999 um" l"'p,11 

www.icj .cij.org/icjwwwlidockcrJiV3IVivall crliy.lI ;"99'4 1999° \ lo.hlml. 
5' OlIVer b llder, Der Krieg gegen Jugo~1aw ien. ZRP 1999. J96. 
p Zum Problem Zuck (Fn. 43), ,,6. 
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verfoJgbar 'J. Eine strafrechtliche Rechrfenjguog deutscher Bomberpiloteo aufgruod 
Am(srechtes (etwa des UZwBwG) oder über die strafrechtlichen Rechtfcrciguogs­
grüode (§§ 3!, 34 ScGB) kommt insoweit aber wohl nicht in Betracht. Letztlich 
könnte ein RcchLfenigungsgrund nur im ius in bello unter Beachtung des ius ad 
bellHm gesehen wcrdenH . 

d) Gleichstellung der Völkerrechtswidrigkeit 

Auch die damit angedeuteten Probleme mögen letztlich offenbleiben, denn es besteht 
im SchrifuumH Einigkeit darüber, daß die Niehtigkeitsgründe in § t I I 3, Il ! 501-
datenG rUcht abschließend aufgezählt sind. Völkerrecheswidrige Befehle stehen den 
strafrechtswidrigen Befehlen in § " 11 SoldatenG wegen der Bindungswirkung des 
An. 25 GG daher grundsätzlich gleich, wenn sie nach national und international 
gefestigten Vorstellungen in der Intensität der Rechtsverletzung kriminellem Unrecht 
gleichkommen und es sich l1ieht lediglich um eine Obenretung oder bloße Ord­
nungswidrigkeit handeltJ6. Freilich darf dabei nicht übersehen werden, daß der 
gesamte Komplex der Rechtfenigung von Interventionen im Völkerrecht derzeit 
nur völlig unzureichend geklän ist l7 . Dies fängt schon bei der in der Schwebe 
gehaltenen ßegriftlichkeit an. Unrer Intervention soll dabei im folgenden jeder Ein­
griff in die Angelegenheiten eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung ver­
standen werden. Die mannigfaltigen begrifflichen Schanierungen 1i dürfen hier wegen 
der unslreitig massiven Bombardements und Kriegshandlungen in Serbien unberück­
sichtigt bleiben. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang aber auch darauf, daß 
insbesondere aus dem Beschluß des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 
2. 5. März, 99919 kei.n irgendwie geartetes Präjudiz oder gar eine Bindungswirkung im 
Sinne einer posiriven Fesrstellung der Völkerrechtskon/onnität des Krieges im Ko­
sovo abgeleitet werden kann. Das Gericht hat sich mit den Sachfragen mangels 
Zulässigkeit des Anrrags gem. § 64 BVertGG überhaupt nicht auseinandersetzen 
müssen. 

aa) !vi aßnahmen innerhalb der Charta 

Auszugehen ist daher von der Charta der Vereinten Nationen. Militärakrionen 
gegenüber anderen Staaten sind nach dem Gewaltverbot in An. 2. Nr. 4 der Chana 
(UNCh) grundsätzlich unzulässig. Dieses Grundprinzip ist durch die Definition der 
»Aggression<' bekräftigr worden, die die Generalversammlung der Vereinten Natio­
nen am '4. Dezember 1974 angenommen hat. An. 5 dieser Definition bestimmt: 
~Keine Erwägungen gleich welcher Art, ob politisc~ wircschaftlich, militärisch 

o TrondlelFi>rher (fn. l9), § s StGB. Rdnr. !>. 

54 Vgl. fl,u" icl, IIn",d."" Wolf/. G ew.hmaßMllIllcn der Vereinren Nationen und die Grenzen der s",f· 
rechllichen Rtchtfeni gung der bet eiligten deutschen Sold.lcn. NZWchrr 1996,9 (I)) . 

55 Schertr/Alfl (Fn. 44). § 11 Sold.t.nG, Rdnr. 16; Fiim/Arndr (Fn·44). § 11 SoldatenG. Rdnr. 6. Dies iSI 
auch für § 1! WStG "nerkannt. vgL ErbsIKohlhtl.s-Riegel S",fR NcbcnG. Sund: 10\ . Llg .. § H WStG. 
Rdm 6. 

j6 [mi! Hl(b", Grenzen der Gehors.mspl1i cht des Sold.ten, Diss. Biele(cld '973 . $. lo 1.; F"m/Arnd/ 
(Fn. 44). § , I So).Jaten G, Rdn r. II a.E. 

l7 So luch)e", HMker, Völkerre<:hrlichc Aspekt. neuere!" lmcrvrn,iol1sfä llc, ROH 1987. 6S . Umfassende 
Belege >.ur bisherigen Pr",,;s dcr Vereinten N ,ttio ncn bei DU'm·ch Mm's'wick . Sam·c":"n;t" und humani\~rr 
Imcr\"t lllion. Zu einig.;!, neue ren Tendenzen im. Völke,rrech!, 0" Su.\t 3! (1996).)1 ()J-)6) und Nerman· 
fosel B/.a"Ju. MCl\schcnrcdlle als völkcrnchrlichc [nl crvcn\ic)J15litcl . Arch VR .16 (t998). '17 (~7J-l73), 

l8 Dazu eillgehend TJuodor Srh illing. Zur Rechrfercigunj; der einseitigen gcw3ltS.lmen hum;tnit ii rcn Inter­
vention .,Is Repress.,li c odor .15 NOlhillc, ArchVR JI (1997), 4)0 ff.; fose! I,wset", Wcltpolizc l für 
Menschenrechte. Zur Wi ederkehr der humonitärcn Inlorw"rion, JZ 1991,4' 1 (4,6/'). 

59 NJW '999, 2 °3°. 
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500 oder anderer An, dürfen als Rechtfertigung einer Aggression dicnen,,~. Eine Aus­
nahme von dieser Grundregel des ius ad bellum war nach der ganz herrschenden 
Meinung in der Völkerrechtswissenschaft vor dem Kosovo-Konflikco, nur dann 
anzuerkenJlen, wenn das GewahverboT ausnahmsweise von der Charta selbst durch­
brochen wird. Nach An. 24 UNCh trägt dabei der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen die J-Iauprveranrwonung für den internationalen Frieden. Nur er kann 
daher ausnahmsweise Zwangsmaßnahmen auch mictels mili(ärischer Durchsetzung 
auf der Grundlage des Kapitels VII der UNCh beschließen (peace in{orcement­
Maßnahmen). Hierzu muß der Sicherheitsrat nach Art. 39 UNCh die Feststellung 
treffen. daß eine Bedrohung des Welcfriedens und der internationalen Sicherheit 
vorliegt. Erfolgt diese Feststellung, besteh! ein Stufenverhältnis zwischen den ge­
waltlosen Sanktionen des Art. 41 UNCh und sich möglicherweise anschließenden 
militärischen Sanktionen nach An.42 UNCh. Die Formulierung »erforderliche 
Maßnahmen« umfaßr dabei auch den kriegerischen Einsa(z von Militärein.heiten. 
Aus alledem kann für den Fall der Intervemion im Kosovo nur eines geschlossen 
werden: Die Voraussetzungen dessen, was man gemeinhin - erwas verei.nfachcnd - als 
.UNO-Mandat« bezeichnet, lagen hier offensichtlich nicht vor. Die Sicherheitsrats­
Resolutionen Nr. [160 und 1199 enthielten unstreitig keine Ermächtigung, die das 
Gewaltverbo[ hätten durchbrechen können6'. 

bb) Maßnahme außerhalb der Charta 

Allein deshalb ist aber der Umkehrschluß auf die völkerrechtliche Unzulässigkei( des 
Einsatzes im Kosovonoch nicht zwingend6l . Denn Voraussetzungdafürwäre, daß eine 
umkehrschlußfahige Regelung abschließend gemeint isr. Neben dem - auch verfah­
rensrechtlich - positivie((en Instrumentarium erkenne die Chana der Vereinten Na­
tionen aber ausdrücklich die Befugnis zur kollektiven Selbstveneidigung nach Ar!. 5' 
UNCh an. Das Selbstverteidigungs recht wird dabei überwiegend als ein naturgege­
benes Recht begriffen. welches bereits zeitlich vor der Gründung der Vereinten 
Nationen existierte, aber durch die Charta eingeschränkt und befristet wird, bis der 
Sicherheitsrac die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Sein Sinn und Zweck liege 
auf der Hand: Ein Aggressor oder Potentat soll nicht auf die Trägheit des Systems oder 
die politische Zersrrittenheit innerhalb der UN vertrauen können. Voraussetzung 
dafür ist, daß ein gegenwäniger militärischer Angriff auf das Territorium eines Staates 
von gewisser Stärke seanfindet. Der militärische Beistand bedarf der Zuseimmung des 
Angegriffenen im Zeitpunkt des HandeIns. Der Beistand ist zudem zeitlich befristet, 
bis der Sicherheitsrat wirksame Maßnahmen zur Wiederherstdlung des Friedens er­
griffen hat. Zuletzt ist der Verhälmismäßigkeitsgrundsaez zu beacheen64

. Über das 
Vorliegen der ersten beiden Voraussetzungen ließe sich durchaus streiten. Immerhin 
könnte man die These vertreten, daß zwar die im Kosovo lebenden Albaner nach der 
klassischen Drei-Elemente-Lehre weder St33tsterritorium noch St:\;l.tsgewa)t innehat-

60 UN-Rcsolu lion lJI4 [XXlXI vom 14. Dezember 1974-
61 Die," EinschI l7.ung teLlen Dieler Deiseroth. ~Hum"ninrc In"",cn,ion o und Völkerrech" NJW 1999. 

j084 (joBS); Udo Fink, Verfassung.rech,liche und verfassungsprozcßreclHJiehc F(.\gcn im Zusammen· 
I"n& mit dem Koso\·o ·Einsatz d er Bundeswthr, lZ 1999. 1016 ('0' I); 0110 Kinlmlnlch. Der Mythos der 
hununilä .. n Intervention. ArchVR lJ (199S), 4)0 (4 J9 {(. ), Die Gewichtung gCSlehtn ,mch Bcfürwoncr 
der Kosoyo-In'crvcntion zu . so ClW" C/~II' Kroß, St • • , und IndiViduum ;il Krieg und Burgerkrieg, 
Volkcrrcch, im Epochenwandel. NJW J 999, j077 (30S, in Fn. SS). 

6, Mic"~cl BDth,IPerer Buker H. a,. Mil itorischer NATO·Eins."z im Kosovo ohne U LM,nd.,. ,bcr mi, 
dcut,lcheT Beteiligung?, Blätter für deutsc he u"d imcrnl,iOnl!c Poli,ik '9?8. 'J9S (.; Fink (rn . 6'). 1019; 
AG 7i'crgarten - 114 C. "&0/99 - Ur!. v, 9. M~rz 1000. S, 'L 

63 Insoweil richli!; Heinrich It/ilm,. Ocr Kosovo·EiJls",z und d.\S Volkerrechl, ZRP J9?? 1l7· 
64 Aus iührl ich Pbi/ip Klmig. Dos \·olkerrechthch. Gcwll\Vcrbot. Jur:a '998.664; Srhilling (Fn. \ ~), H9· 
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ten, ihnen aber beides offensichr~ch unrechtmäßig vorenthalten wird. Die Grundlage 

dieser Argumentation wäre, daß man unter Abkehr von der völkerrechtlichen Fixie­

rung auf den ~S[aat« gleichsam durch ihn hindurch auf die in ihm lebenden Menschen 

und Volksgruppen blickt. Völkerrechtliches Schutzobjekt wäre dann nicht mehr der 

Staat als solcher, sondern das Individuum, das sich der Gefahr physischer VernichLung 

oder jedenfalls erheblicher Einbußen an noewendigen Ressourcen für ein gedeihliches 

Miteinander ausgesetzt sieh!. Diese Betrachtung käme für das Völkerrecht, das sich 
bislang klassischerweise als Rechr souveräner Staaren verstand, allerdings einer ko­

pernikanischen Wende gleich: Eim.e1nc Menschen sind nach klassischer Auffassung6S 

vorbehaltlich ausdrücklich abweichender Regelungen im Einzelfall gerade keine Völ­

kerrechtssubjekte. Damit einher ginge also ein fundamentaler Wandel des gesamten 
Völkerrechts " von einem Recht der Staaten in ein Recht der Menschheit«{,6 . Das allein 

wäre sicher kein schlagendes Gegenargument, weil gerade das Völkerrecht für dyna­
mische Fortentwicklungen von Natur aus offen ist"7. Gegen ein solches »Menschen­

Völkerrecht« neuer Prägung sprechen aber durchgreifende inhaltliche Gründe. Das 

zentrale teleologische Argument ist, daß diese Doktrin auf zahlreiche Regional­

konflikte zuträfe. Unter deren Deckmantel könnte sich jedoch schnell eine neue 

Hegemonialpolirik der militärischen Stärke durchsetzen. Vor allem die Vagheit der 
Eingriffsvoraussetzungen ist zudem ein kaum lösbares Problem"s. Setzt man die Ein­

griffsschwelle zu niedrig an (etwa schon bei der Verfolgung pol (tischen Dissidenten­

rums), wird das Konfliktszenario angesiclm der politischen Realitäten ubiquitär. Setzt 

man die Schwelle zu hoch an, wird die Rechtsfigur zum humanitären Lippenbekennt­

nis. Wie wollte man zudem unter Relativierung der Wirkungen von Kriegspropaganda 

die Eingriffsvoraussetzungen sicher feststellen, um einer Putar;ivnothilfe oder gar 

einem Putativnothilfeexzeß vorzubeugen? Der Hinweis auf die »eindeutigen- Fälle 

von Menschenrechtswidrigkeir ist wohlfeil, denn in diesen ist ja regelmäßig ohnehin 

mit einer Intervention des Sicherheitsrates zu rechnen. Und wenn dies nichtgeschieht, 

spricht zumindest eine Vermutung dafür, daß dcr Fall so eindeutig nicht ist. Letztlich 

mögen diese noch ungelösten Fragen offenbleiben, denn fürden Kosovo-Konflikt war 

zumindest in der ersten Phase der Intervention offensichtlich, daß ein Einschreiten des 

Sicherheitsrats nicht durch eine Maßnahme nach Art. 51 UNCh kurzfristig bis zur 

Übemahme durch die UN substiruiert werden sollte. Ein solches Einschreiten scand 

aufgrund der politischen Kons[ellation, insbesondere der H.1ltung Rußlands und 

Chinas, nie ernsthaft zur Debatte. Es fehlte daher jedenhlJs an der dritten Voraus­

setzung des An. 51 UNCh. Einen internen Vorbehalt des Art. 2 Nr." UNCh, der eine 

Öffnung des abschließend gemeinten Krisenmechanismus im Falle der Funktions­

störung des Sicherheitsrats durch das Vetorecht rechtfertigen könnte, g.ibt es aber 

ebensoweoig wie eine clauwla rebus sie Hamibus6
? Man mag einwenden, die 1945 

(estgelegte Verfahrensordnung entspreche nicht mehr den weltpolicischen Bedingun­

gen von heute. Aber dies ist eine Fra.ge der Politik, nicht des Rechts. 

ce) M ensehenrcehte als !merventionstitel? 

Um das bisher erhaltene Ergebnis der Völkerrechtswidrigkeit zu vermeiden, werden 

in der neueren Literarur Menschenrechtsverletzungen als völkerrechtlicher Imerven­

rionstilel bemüht. Hier existieren im wesentlichen drei Ansichten. Nach einer eher 

65 Smt vider Kimmin ic/> (Fn. 6' ),4)6. 
66 H.-j. Blanke (Fn. )7), LSJ. 
6i Insofern zutreffond K,·eß (Fn.6,). )079: Wilm s (Fn .6J). "9· 
68 So au ch Krcß (Fn. 6,), JOS J. 
69 W,e hier Dmcro,b (Fn.6'). )086. 
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5°.2 streng gcfaßten Auffassung gelte die Menschenrechtsverletzung jedenfalls bei extre­
men Verletzungshandlungen von genozidanigem Ausmaß als Eingriffsgrundlage. 
Der zentrale Topos dieser Meinung ist die »Aufhebung der Voraussetzungen für 
die Selbstbeslimmung der Gemeinschaft«, sei es durch Völkermord, Massaker oder 
auch massenhafrc Versklavung70

. Anhalcspunkt für einen Katalog von menschen­
rechrlichen Mindesmandards könne hier auch Ar!. 7 des römischen IStGH-Statuts7 ' 

oder die Am. I, II der Völkermordkonvention sein. Im Tatsächlichen streitig ist aber 
bekanntlich, ob die Voraussetzungen dieser hohen Eingriffsschwelle bei der [nrerven­
lion im Kosovo vorlagen. Von einer zweiten Auffassung wird die Schwelle aber schon 
auf der Ebene großer F1üchdingsbewegungen und massiver Leiden der unbeteiligten 
Zivilbevölkerung angesiedelt". Für manche bleibt der Begriffsinhtllc mit dem vagen 
H inweis auf den Begriff der Menschenrechtsverletzung letztlich gar- wohl bewußt­
in der Schwebe, um dann, wenn es geostrategisch opponun erscheim, im Einzelfa!l 
handeln zu können. Die Gefahren dieser begrifflichen Unbestimmtheit können über­
haupt nicht überschätzt werden. Erinnere werden soll nur daran, daß sich auch 
Nazideutschland im Jahre 1939 zur Rechtfertigung der militärischen Zerschlagung 
der »Rest-Tscheehei . auf eine humanitäre Intervention zugunsten der Sudetendeut­
sehen berufen hatte. Und selbst der Beginn des 2. Weltkriegs wurde vom Hitlerregime 
mit der " Terrorpol ieik" gegen die deursche Minderheir in Polen gerechtfertig(7) . Aus 
der erga omnes-Wi rkung der Menschenrechte wird indes ein Recht auf Rctorsion und 
Repressalie auch wgunsten Drirter abgeleitet. Dies verkenne jedoch das Verhältnis 
von rechclicher Befugnis und politischer Aufgabe. Der EnTWUrf der International 
Law Commission der UNO (ILC) von J 980 tiber die Sraatsverantworrlichkeit74 stellt 
in Übereinstimmung hiermit fest, daß kein Staat sich auf einen Nomand berufen 
kann, um einen Uorechtsvorwurf auszuschließen, es sei denn 

(a) diese Handlung sidhe das ein zige Minel dar. ein wesenlliches Interesse dic~es St.aale, gegen 
ein schwcrcs und unmiuclbar drohendes Übel zu sichern; und 

(b) die Handlung sI elite kei ne ernste Beeinlrächtigung eines wesentlichen Imcresscs desjen igen 
Slaates dar, demgegenüber die Verpflichlung bestand. 

Auch die Anklänge an die »menschenrechesfreundliche«' Auslegung des positiven 
Rechts, die der BCH zur Bewälligung des DDR-Unrechts vorgegeben halle, sind 
kaum übersebbar. Die Nichtanwendung eines Rechtssatzes sei danach statthaft. 
"wenn in ihm ein offensichtlich grober Verstoß gegen Grundgedanken der Gerech­
tigkeit und Menschlichkeit zum Ausdruck kOJTlmt; der Verstoß muß so scbwer 
wiegen, daß er die allen Völkern gemeinsamen, auf Wert und Würde des Menschen 
bezogenen Rechtsüberzeugungen verletzt«lI. Nunmehr wird die UNCh sozusagen 
menschenrechtsfreundlich teleologisch reduziert. Den polirischen Rahmen dafür 
liefen die Clil1ton- Docrrine: ... Wir werden auf Diplomatie setzen, weM wir können, 
aber auf Gewalt, wenn wir müssen,,76

• Die rechrsrheoretischen und -methodischen 

70 Beale Jalm. Humanita.rc Intervention und das Sdbs lbcsl illlmungsrecht der Völker. Ei ne theoretische 
Diskussion und ihre historischen Hintergründe. I'VS ' .993. 167; Sce!an Ofl r r. Human itäre Intervention 
und G cw. ltverbot : Wie h"I1LHulIg~fihig ist die Stolatcnge mcinsc.h. ft? in: Einmisch ung erwü nscht? Men­
schenrechte und be""lfoC<c Interventionen, Ha/i!;;" BrtmklJOrst (H rsg.). f' rallkturt '99S, S. J71(. 

7 t So crwa H.-}. Blanke (Fn. 17), l6t. 

71 Wo!!gAng S. H eim, Schutz d~, Menschenrechte durch hum;nit ärc In tervent ion? 0 .5 Parlrrmenl '99) 
(Beil. N,. (1), ). 

73 Deis. rot}, (Fn.61). j081; Thoma, 814nkc. Recht und Mor.1 im Kosovo-Kricg. Eme AusoinandcrsCl7ung 
mit Ju rgen Hab.rm"", KJ [999. ~JO (4 19). 

74 YILC '98o, Vol. 11 (pI. l ), S. H ff. (Heroorh. v. Ver/) , "gI. daxu Th. Meta", Intern.1 SIri!<: Appl ic/.bk 
Norm,and " Proposed Instrument , in: H uma n;t. ,.i , n La .... of A,me<! Confl iCI' Ch~llcng"s Ahead - E ssays 
in Honour of Fri!s K,lsho,'<n, Ascrid DeIiHe1l/C.rMd j. Tanj" (Hrs ~.), '99 '· 

71 BCHSt )9. t (tj 1.) sowie BGHSr J9. , 68 (,84)' 
76 C!inwn \'or dN Vollvers.,mmlung der UNO . m 21>. September '994. zi,. n. Ml/l1 , Vb<t· den RubIkon. FR v. 
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Einwände gegen diese Position sind bekannt und müssen hier nicht noch einmal 
wiederholt werden. Po"srulierte m:\n zudem im Fall des Kosovo-Konf1ikts ei.ne Ein­
griHsbefugnis, müßte in allen ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls eingegriffen werden. 
Geschähe dies nicht, könnte völkerreehtswidriges Untedassen vorliegen77• Zuletzt 
überzeugt der Hinweis auf die erga omnes-Wirkung der Menschenrechte schon 
deshaJb nicht, weil auch das völkerrechdiche Gewalcvcrbot erga omnes gilr. Eine 
Abwägung müßte hier also unentschieden ausgehen, denn jedenfalls ein eindeuriges 
Vorrangverhältnis ist nicht erkennbar7s• Gerade d:\nn spricht aber vieles dafür, daß der 
völkerrechcliche Gesichtspunkt der Souveränität den Ausschlag gibt, denn die Ge­
fahren einer intervencionistisch geprägten neue ren Weltordnung sind hinlänglich 
beschrieben worden 79 • 

dd) Völkergewohnheitsrecht als lmerventions-rechlferligung? 

In einem zweiten Argumemationsstrang wird auf ein angebliches Völkergewohn­
heitsrechr zur Staarsnothilfe außerhalb der UNCh rekurriert io

. So heißt es im Urteil 
des LG Ber/in vom 3. August 2000

8
' ausdrücklich: 

• Zw~r konnte eine Volkerrechtsvcrletzu ng dadurch gegeben sei n, dass die Vereinten Nationen 
für diesen mililJnschen Einsatz kein Mandat erteilt h~tten, jedoch geht die Kammer davon aus, 
dass es :luch im Völkerrecht da.> InsIitut Jer ,kollektiven Nothilfe. gibt, das in Ausnahmefällen 
und gewiss nur in sehr engen Grenzen die militärische Intervention auch ohne ausdrückliches 
Mand~t de~ UN-Sicherhei~srates rechtfenigen kann.« 

Demgegenüber bezeichnet SchillingS' dies schon zwei Jahre vor der Kosovo-Intcr­
vencon als »absurde Folgerunga. Was ist nun richtig? Zwar ist unstreitig, daß es 
Völkergewohnheitsrecht gibt. Dies wird etwa von Art. 32 I b des IGH-Scaruts vor­
ausgesetzt. Nach den völkerrechtlichen Normen steht aber die Notstandsbefugnis 
des Art. 5 I UNCh nur unter den dort genannten Voraussetzungen zu. Eine unbe­
wußte Lücke im völkerrechtlichen Instrumentarium existiert also gerade nicht. Dann 
muß aber schon nach den Grundregeln der RechtsqueUcnlehre das positive Recht 
Vorrang haben. Selbst wenn man der Gegenauffassung folgen würde, wäre ohnehin 
nur eine Ausnahme vom Interventionsverbot (Art. 2 Nr. 7 UNCh), nicht aber vom 
Gewalrverbot (Art. 2 Nr.4 UNCh) systemkonform. An. 2 Nr.7 UNCh kann aber 
jedenfalls massive Kriegshandlungen wie im Kosovo nicht rechtfertigen. Von Ge­
wohnheitsrecht kann zudem schon deshalb nicht geredet werden, weil die beiden 
Voraussetzungen seiner Begründung fehlen. Weder ist eine langanhaltende, gleich­
bleibende Übung ersichrlich - der Kosovo-Kricg war vielmehr der Präzedenzfall'l-

9. September 1999· 5. auch Ch';"i .. " L .. ng~, Zu Fragen der RtclHm>.lligkcit de, NATO-Einut7e, im 
Kosovo, EuG RZ '999. ) 1) ()'S)· 

77 KdTJ Dllr/' ,.;,,!!.. Ncu.r3liül und Gew:>hvcrbo., ArchVR), ('99». 19J; R~inhdrd M4rx, MensehcnredH'· 
schutz als Aufgabe des Syslcms kollcklivcr Sicherheil?, KJ 1??6, )07. RichtIg gesehen e!:W. von AG 
Trcrg.<Yten-1S} es 99./99 - Un. v. 19. 11.'999, S. S' .Ginge es d , ,,.,h. müß,e .uch gegenüber Rußbnd 
anläßlich des Tschctschenien-Konflik !S cin en!Sprechender Ei nsal'. erwogen werden, was .ber in Anbe­
.rachl der mit Jugosl,\wicn un vergleichbaren mili.ärischen Störke Ruil lands ernsth.ft keiner der NATO· 
Sta,Hcn machen wird.« . 

78 Vgl. Rlldol! L. BinJschcdlrr, Der Schm>. der MCf1Schcnr«hte und d,s VerboI der Einmischung. FS· 
Sehlochh.u« ('9S1), 179· 

79 Albrechl Ra"Jelzhll!e,; Neue Weltordnung durch [nccrvcntion), in, Wege und Ver!.hrcn des Verfassung,· 
lebens, FS·Lerche (I99J), p; Kimmimch (Fn. 6 , ), 457f.; Mms·wi.k (rn. 57), 44; /sen1N (Fn . 58). 4J9. 

80 Wü!ibdd Hermsdörfer, EinsOlz deu!.Sch~r Slreitkr::iftc zur Eqkuie(ung deu!.«h.t SI;uIsbiirger .us Alba· 
nien, BayVBI. 1998 , 6p (65 J); CIa"dia. Wesle-rdiek, Humani"rc [ntcn'cnuon und Malillahmen <um 
Schut7. eige ner Sl>ltSangehöri ger im Ausbnd, ArchVR.1 ('98,). ,8J . 

SI LG Berlin - 566 - Sloo - Uno v. J. Augmt ,c~~. S. 6. 
8, Scl,ilhng (Fn. S8), 43 6. 
83 DeiscYOlh (Fn. 6),3086 (,; Langt (["'n. 76) . A. A . Birgil La"bacb, Angriffskri egodcr Humanil.rc lmcrven­

lion' Völkerrechtliche A$pckt< der Nlto-luflschl'ge in Jugoslawien, ZRP 1999, t76; K,.ß (Fn . 6,). 307S. 
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5°4 noch kann man auf eine opinio iuris rekurrieren, denn »solange die Russische Födera­
tion und die Volksrepublik China und crwa :luch Indien als wesentliche Akteure der 
Sraatengemeinsch:\fr dezidiert eine andere Auffassung vertreten, kann von einer 
allgemeinen Praxis nicht gesprochen werden«l., Dieser Gesichtspunkt klingt auch 
im Urteil des AG Tiergarten vom 17.Januar 2000S5 an: 

»Der sogenann te Kollateralschaden wirft die jedenfalls diskussionswürdige Frage auf, ob durch 
das verschentliche Beschießen \'on für Truppenbewegungen gehaltenen Flüchdingstrccks nicht 
auch erhebliche MCllschenrechtsverietzungell begangen worden sind. Somic kann von einer 
gesicherten •• lIgemeinen Recht<~uHassung zu diescm n'ema keinc Rede sein«. 

v. Erste Ergebnisse 

Auf der Grundlage der hier nochmals elwas ausführlicher dargestellten Argumenta­
tionslinic kommt das AG Tiergarten mit Urteil vom 2. März 2000 daher zu folgendem 
Ergebnis86

: 

"Eine eigenmächtige ImcrvcflI;oll dieser An ist nlch dem geltenden Völkerrecht nicht zulässig, 
auch wenn sie alls humanitiiren Motiven crfolgt ( . . . ) Die Ge-waltanwendung gegen einen 
fremden Staat ohnc Beteiligung der UN Organe ist rechtsWidrig. und es ist den einulnen 
Mitgliedssl3alen n;eht gcstauN, sich übcrclieses Verb"l aufgrund einer GÜlcrabwägung hin",cg­
zusetzrn.~ 

Dieser Befund im Urteil des AG Tiergarten ist zwar im Kontext der Berliner Prozeß­
serie ein .. Ausreißer« . Er entspricht jedoch einer mittlerweile in der deutschspra­
chigen Völkerrcchtswissenschaft vielfach vertretenen Aufiassung87. So ist es leider 
gleichzeitig auch das erste Urteil der Nachkriegszeir, welches dem ersren harten 

Kriegscinsarz bundesdeutscher Soldaten seit 1945 das Eriken völker(eduswidrig 
aruleften mußSt

; 

»W:iren die ""gesprochenen Soldaten dcr Bundeswehr dem Aufruf gefolgt, so häucn sie sich 
weder wegen Fahnennuchl noch wegcn Gchorsams\'erwcigerung str~fb3r gem;lclu. Die TaIbe­
stände cler Gehors;\msverwcigcrung und der fahnenfluchl waren nicht eröffnel, weil der Einsatz 
oer Bundeswehr gegen die Bundesrcpublik Jugosl~wien rechtswidrig war.« 

Aller Voraussicht nach wird sich das Kammergericht auf die Sachrüge der Staats­
anwaltschaft ~in im Revisionsrechtszug mit dieser Frage noch einmal zu beschäftigen 
haben. Ob es sich dieser Argumentation anschließen wird, ist offen, Zu bedenken 

wird seio, daß auf der Basis dieser Argumentalion deutsche Bomberpiloten, die ihren 
Einsatzbefehl trotz erkannrer Völkerrechtswidrigkeit erfüllten, ihrerseits eine Slraf-

boide unter Hinweis ~uf den ECOMOG-Ein<>lz in Liberia 1990 und die Durchse,zung der FlugvtrbolS' 
zone- im Irak. 

84 Fink (Fn . 61 ). 10!1. Ebenso Lallge (Fn . 76), )11 · 
8\ AG Tiergarten - '17 Cs 10°9199 - Url. , .. 17.J. nu,r 1000, S. , . 
86 1)9 Ds 446199 - Urt . \'. l . M. r2 l OOO, S. 1I = NStZ -RR 1000, .6&. 
87 Geo!"g Nölte, Ko<Ovo und Konsr ;rUlion.1Iisierung: Zur humanirorcn Intcrvent ion dcr NATO-S'nten, 

Z)öRV 19 ( ' 999), 94! {917}; Illgolf Pemice. K r;cg M.cht Recht., PoR ' 999. 96; Hem~tlln Weber, R.c1us­
ve rSloß. FOrlcmwicklullg oder Neuinlerprcl"tionf, f'AZ v. 9.JuJI '999,5. S; Am"lf tI. Hryl, Dcr Koso\'o­
Einsalz und das Völkerrecht, ZRP ' 999.396; Mohr, An der Schwelle ~u einem >nolIe n Völktr~chl < ? 
W& I' 1999,48 (S'); BQlhe/R,·tkeY/, a (Fn . 62), IJ90; Z"lJder (Fn. $I), )96. Ebenso für die Kri gsph>St· 
»S p:tles lcnl> S;('lt An{~ns Mai 1999 '" T. BJ,JnJu (Fn . 7) , -<tl.o. Imme rhin ... s:an z erhebliche völkC'r ... echllic.h~ 
Bedenken- macht Fink (Fn. 6 , ). !O l 7, gellend. Au f ernSl zu nehmende volkerrechtliche Bedenken machen 
Pcr/;llax (Pse!ld.), Kosovo und Völkerrecht, RuP ' 99)1. 77 und Mich«el BOIhe, Ko ovo - A.\lässe zum 
' ·Ölkcn ccht.ltchcn N~chdcnkcn. I' $-I).u ( 1999), I} (1 S) J \lf merks.m . E rhd,d Dellllinger. Mensc henrechte, 
Menschenwürde und staatlichc Souveränität, Z RP 2000, 19' (196), spricht von einer -An aufged rängter 
MtnschcnrcchLS ·NOlhilfc«. A. A. u. l. Kreß (Fn. 6 1) . }O~l; LdllbdCJ, (Fn. S,), 178 1. ; If/ilm, (Fn. 6 ) ,210. 

88 AG Ti~ '·g" "len (Fn. 86), S. 7:= NStZ-RR 2000, l68. 
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tat nach § 6 Nr.9 SeGB i.Y.m. Are. S S des l. Zusltzprotokolls zu den Genfer Ab­
kommen begangen häuen$? Sollte das KC - entgegen der derzeit sich abzeichnenden 
Tendenz auf Landgerichtsebene - die Freispruche aufheben, so dürfen wir sicher sein, 

daß sich eines fernen Tages auch das Bundesverfassungsgericht zu den maßgeblichen 
Rechtsfragen wird äußern müssen . Die Frage, wie sich die out-o!-mandatc-Einsatz­

praxis der Bundeswehr bis dahin darstellt, wird allerdings - vermutlich vorher - die 
Gcscruchcc beantworeen. 

Stefan Fiebigllnken Gallner/Gerhard Pfeiffer 

Kündigungsschutzgesetz 
Handkommentar 

Nach einer Unzahl von Reform-. Gegenreform- oder Ändcrungsgesctzen und der 
daraus resullierendcn Verunsicherung ist die Zeit nun reif ltir eine rechrsanwen­
dungssichere Bilanz des Kündigungsrechts. Die Kon ,equenz hieraus zieht der neue 
Hllndkommentar ].um Kündigungsschutzgeselz (HaKo). 

Der .,HaKo« geht dabei neue Wege. Er 

• ist von erfahrenen Arbeitsrichlern auf der Basis der höchst richterlichen Recht­
sprechung geschrieben 

• legt dabei den Schwerpunkt auf den schnellen Zugriff auf die praxisrelevanten 
Probleme. gewahrleistet durch eine straffe Systematisierung und unter besonderer 
Berücksichtigung von Beweisla~tfragen 

• zeigt den neueslen Rechts- und Streilstand auf 

• bcriicksichtigt dabei bereits das Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesel"l lind die 
aktuellen Durchfuhrungsanweisungen der Bundesanstalt für Arbeit sowie die 
weiterhin relevante fruhere Rechtslage 

• ist im besten Sinne des Wones interesscnneulral zu einem »praxisgerechten" 
Preis und 

• eignet sich damit auch gan7. hervorr.Jgend mr Praktiker :lUf Arbeitnehmer- und Ar­
beitgeberseitc. rur ihre Rechtsberater und nicht zuletzt für die mnehmenden Be­
lange der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

»Die Awort'1I haben den Konunenwr nus ihrer Gerichtsproxis für die Praxis ge­
schrieben. Das ist tadel/os gelungen . .. . Die Arbeitsverlragspurteien und ihre Bera· 
ier erh(lllen für ihre Tagesarbeit präzise sachkundige Hinweise zur Auslegullg der 
einzelllen Nonnen de .~ KündigungsIehm zgesetzes . ... Die Anschaffung des hmld­
liehe 11 Werkes iSIIIJlt' illgeschrallkf zu empfehlen." 

(Dr. Peter Bengelsdorf. in : NZA. 23/2000) 
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